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Kantonalbanken! Beide sehen sich &dhnlich. Es sind Wert-
papiere, mit Coupons versehen, zum Unterschied von den
bisher tiblichen Kassaobligationen aber ‘mindestens 15 Jahre
fiir den Gldubiger unkiindbar, dafiir kotiert an der Borse,
also jederzeit liquidierbar. Damit ist die Eigenart des Pfand-
briefes aber noch nicht erschopft. Haftet fiir die Bankobli-
gation die schuldnerische Bank als solche, so tritt beim
Pfandbrief noch hinzu ein Pfandrecht an Grundpfandtiteln,
die hinsichtlich ihrer Sicherheit ‘strengeren gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen miissen. Diese Deckung wird. vor-
gingig der Pfandbriefausgabe durch die Mitgliedbanken ge-
stellt, die aus dem Erlos der Pfandbriefausgabe von der
Zentrale Darlehen entgegennehmen, und  besteht nach den
gesetzlichen Vorschriften aus Hypotheken innerhalb einer
. Belehnungsgrenze, die ziemlich genau derjenigen der Ziir-
cher Kantonalbank entspricht. Es ist nach mensch-
lichem Ermessen kaum moglich, einem Wert-
papier eine grossere Sicherheit zu geben, als
siedem Pfandbrief gegeben ist. Wird diese grosse
Sicherheit vom Anlagepublikum gewiirdigt werden, indem es
sich mit einem etwas geringeren Zinsfuss begniigen wird?
Wir hoffen es, aber wir wissen es noch nicht. Wenn sich
diese Hoffnung nicht erfiillen sollte, dann ist eines der beiden
Ziele des Pfandbriefes, die Verbilligung des. Hypothekar-
zinsfusses, nicht erreicht. Erfiillt sich unsere Hoffnung, und
begniigt sich. das Anlagepublikum im Hinblick auf die grosse
Sicherheit mit einem niedrigern Zinsfuss, so werden die Ban-
ken in die Lage versetzt, die Kassaobligationen allmihlich
oder wenigstens zum grossern Teil durch den Pfandbrief zu
ersetzen. In diesem Falle sollten wir in 5—{0. Jahren eine
spiirbare Verbilligung des Hypothekarzinsfusses erreichen.
nicht frither, weil die Banken nur allmihlich ihre in der
Regel fiinfjihrigen Obligationen in Pfandbriefe umzuwandeln
vermogen. Also Geduld!

Das andere Hauptziel des Pfandbriefes
thekarzinsfuss stabiler - zu gestalten. Heute
die Kantonal- und Hypothekarbanken ihre
Hypothekargeschift auf dem Geldmarkte in Konkurrenz mit
den grossen Handelsbanken. Dabei miissen sie ~spitestens
nach 5 Jahren ihre Obligationen konvertieren konnen.und je
nach den Verhiltnissen am Markte diejenigen Zinsen offe-
rieren, welche der jeweiligen Lage entsprechen und es der
Bank ermoglichen, ihre Obligationen an sich zu heften. Des-
halb wirken sich die Schwankungen auf dem Geldmarkte,
wie sie je und je vorkamen und besonders nach dem Kriege
sehr wechselvoll sich gestalteten, direkt auf den Hypothekar-
zinsfuss- aus. Wohl vermag eine grosse Hypothekarbank wie
die Ziircher Kantonalbank mit ihren bedeutenden Mitteln
diese Schwankungen etwas auszugleichen, aber sie vermag
sie nicht génzlich aufzuhebén. Es war in den letzten Jahren
mehr als einmal zu beobachten, wie unsere Kantonalbank
in Perioden der Geldteuerung mit ihren Konversionsofferten
bis auf die Hohe ihres eigenen Hypothekarzinsfusses folgen
musste, so dass sie zeitweise ihren Obligationiren anlésslich
der Konversionen gleichviel Zins zusprach, wie sie von ihren
Hypothekarschuldnern erhielt. Sie konnte dies, da schliess-
lich der durchschnittliche Obligationenzins fiir die Hohe
des Hypothekarzinsfusses massgebend ist. In diesem Weise
ausgleichend zu wirken, vermag jedoch nur eine grosse Bank
und auch sie nicht auf lange Dauer. Anders werden die
Verhiltnisse sich gestalten, wenn die Hypothekarinstitute
ihre Mittel auf 15 Jahre oder auf noch lingere Zeit sicher-

ist, den. Hypo-
beschaffen sich
Mittel fiir

Geselz Uber die Gemeinnitzigkeit

Es diirfte die gemeinniitzigen Baukreise interessieren,
dass in Deutschland sich die Notwendigkeit ergeben hat, zur
Ordnung der Verhiiltnisse besonders bei den Bausubventionen
ein Reichsgesetz zu erlassen,  dass die Bedingungen um-
schreibt, unter denen eine Personenvereinigungen als «ge-
meinniitzig» gilt.

Wir geben im Nachstehenden den Inhalt des Gesetzent-
wurfes summarisch wieder:

das

gestellt haben. Dann bewirkt eine Verknappung auf dem
Geldmarkte und ein Anziehen der Zinssitze nur ein Sinken
der Pfandbriefkurse an der Borse.

Da die Pfandbriefe aber unkiindbar sind, so bleibt dies
wenigstens fiir den alten Hypothekenbestand ohne Wirkung.
Der Pfandbriefeigentiimer braucht sich dabei auch nicht zu
beunruhigen. Die Sicherheit seiner Anlage ist, unabhingig
von den Borsenkursen, iiber jeden Zweifel erhaben. In je
grosserem  Umfange es den Hypothekarinstituten gelingen
wird, ihre hochstens fiinfjahrigen Kassaobligationen in min-
destens 15jihrige Pfandbriefe umzuwwandeln, um so unab-
hangiger wird der Hypothekarzinsfuss von der momentanen
Geldmarktlage sein. Bis diese Unabhingigkeit aber fiir den
schweizerischen Hypothekarschuldner spiirbar in die Er-
scheinung treten kann, miissen fiir viele hundert Millionen
Franken Pfandbriefe zu niedrigem Zinsfuss untergebracht
werden konnen, - ein Ziel, das unter giinstigen Verhiiltnisse
erst nach einer ansehnlichen Reihe von ‘Jahren moglich: sein
kann. Also ist auch im Hinblick auf die Stabilisierung des
Hypothekarzinsfusses nicht eine : plotzlich spiirbare Aen-
derung zu erwarten.

Es handelt sich beim Pfandbrief um eine volkswirtschaft-
lich hochwichtige Angelegenheit. Der Gesetzgeber hat ihn
mit ausserordentlichen Sicherheiten ausgestattet. = Ob  ihm
durch seine kumulierten Sicherheiten die erforderliche Zug-
kraft innewohnen wird, die er im Konkurrenzkampf gegen

~ die Kassaobligationen unbedingt notig hat, wird erst die Zu-
kunft lehren.  Leider hat sich der Gesetzgeber nicht dazu
verstehen konnen. den Pfandbrief. von Stempel- und Cou-
ponsabgaben ginzlich zu befreien, was ihm zweifelsohne
einen ganz bedeutenden Vorsprung gegeniiber der Kassaob-
ligation gegeben hitte. Wenn der grosse Wurf nicht gelin-
gen sollte, so diirfte in einer ungeniigenden steuerlichen Be-
vorzugung der Hauptgrund zu suchen sein. :

Die beiden Pfandbriefzentralen werden zu “Anfang des
neuen Jahres Dbetriebsfertig gemacht. Beide werden ihren
Sitz in Ziirich haben. Die Leitung derjenigen ‘der Kan-
tonalbanken ist im Einvernehmen mit dem Bankrat von der
Ziircher Kantonalbank iibernommen worden. Es ist klar,
dass man im Interesse einer moglichst einfachen und billigen
Geldbeschaffung von der Bildung einer besondern Institution
mit eigenem Personal so lange wie moglich Umgang nehmen
will. Die Verhéltnisse auf dem Geldmarkte scheinen dem
Fernerstehenden fiir die sofortige Ausgabe von Pfandbriefen
ausserordentlich giinstig. In Wirklichkeit liegen bedeutende
Schwierigkeiten in der Tatsache, dass zur Zeit bei den Hy-
pothekenbanken jeder Gattung kein oder nur ganz geringer
Bedarf an neuen Mitteln besteht. Die Zentralen kénnen aber
nur dann mit Emissionen auftreten, wenn die Mitgliedbanken
in der Lage sind, ihr die Gelder abzunehmen und zu ver-
zinsen. Wie diese Schwierigkeit iiberwunden werden soll,
ist eine noch nicht vollig abgeklirte Frage. Man wird das
Problem aber mit dem Optimismus anfassen, ohne den-eine
grosse neue Sache nicht zustande gebracht werden kanns.

Die eine Zentrale, die «<Pfandbriefbank Schwei-
zerischer Hypothekar-Institute» ist bereits ge-
griindet. An ihr beteiligen sich 123 Kreditinstitute, davon 75
reine Bodenkreditinstitute und 48 andere, das Hypothekar-
geschéft ebenfalls betreibende Institute nach Massgabe ihrer
Bestinde an schweizerischen Hypothekarforderungen. Vom
Aktienkapital von 10 Millionen Franken sind einstweilen 5
Millionen Franken ausgegeben worden.

von Wohnungsunternehmen

A. Die Voraussetzungen fiir die Anerkennung
eines Wohnungsunternehmens sind folgende:

1. Rechtsform. Das Wohnungsunternehmen muss
eine juristische Person sein.

2. Kapital Ist das Wohnungsunternehmen eine Ak-
tiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien oder
eine Gesellschaft mit beschriankter Haftung, so miissen auf
das Grund- oder Stammkapital mindestens 50 000. RMk. ein-
gezahlt sein. ‘
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Ist das Wohnungsunternehmen eine Genossenschaft, so
soll der Gegenstand des Unternehmens auf den Geschifts-
betrieb innerhalb eines bestimmten Bezirkes beschriankt
sein. Das Nidhere wird in den Ausfiithrungsbestimmungen
geregelt. Die oberste Landesbehorde bestimmt, wie viele Ge-
nossen die Genossenschaft mindestens haben soll. Jeder Ge-
nosse soll einen Geschiiftsanteil von mindestens 300 RMk.
gezeichnet haben und darauf mindestens einen Betrag in
dieser Hohe innerhalb dreier Jahre nach seiner gerichtlichen
Eintragung einzahlen. Die zustdndige Behorde kann diesen
Betrag erhohen oder herabsetzen oder die Einzahlungsfrist
abindern; sie bestimmt weiter, in welcher Hohe der Ge-
schiftssanteil bis zur Anerkennung einbezahlt sein muss.

In besonderen Einzelfiillen kann die zustindige Behorde
Ausnahmen zulassen.

3. Ausschluss der Erwerbsgeschifte. Das
Wohnungsunternehmen darf nicht unter dem iiberwiegenden
Einflusse von Personen stehen, die unmittelbar oder mittelbar
den Wohnungsbau, die Herstellung von Baustoffen, den
Handel mit Baustoffen oder sonstige Geschiifte fiir den Woh-
nungsbau betreiben (Angehorige des Baugewerbes).

Die Satzung des Wohnungsunternehmens soll sicherstel-
len, dass _

a) die Mitglieder des Unternehmens nicht iiberwiegend
aus Angehorigen des Baugewerbes bestehen,

b) die Angehorigen des Baugewerbes keinen bestimmen-
den Einfluss auf die Fiihrung der Geschifte ausiiben,

c) die Belange der Mieter solcher Wohnungen, die dem
Wohnungsunternehmen gehoren, ausreichend gewahrt wer-
den.

Mit Angehirigen des Baugewerbes, die an dem Woh-
nungsunternehmen durch Kapitaleinlagen oder als Mitglieder
oder als Organe beteiligt sind, darf das Wohnungsunterneh-
men Rechtsgeschifte zur Ausfiihrung seiner Wohnungsbauten
oder zu ihrer Verwaltung und Instandhaltung nur insoweit
abschliessen, als es die Ausfiihrungsbestimmungen gestatten.

4 Betreute Personenkreise. Das Wohnungs-
unternehmen darf die Ueberlassung der Wohnungen, insbe-
sondere ihre Verdusserung und Vermietung, nicht auf be-
stimmte Personen oder einen bestimmten Kreis beschrinken;
insbesondere sind Beschrinkungen auf eine Familie, einen
Familienverband oder eine Vereinigung mit geschlossener
Mitgliederzahl unzulissig.

Das schliesst nicht aus, dass die Ueberlassung sich auf
einen ortlich, beruflich, nach Stand, nach Religionsbekenntnis
oder nach mehreren dieser Merkmale abgegrenzten Personen-
kreis beschrinkt, es sei denn, dass der so begrenzte Kreis
dauernd nur sehr klein sein kann.

Ist das Wohnungsunternehmen eine Genossenschaft oder
ein Verein, deren Mitgliederkreis ganz oder teilweise aus
Wohnungsuchenden besteht, so gelten die Vorschriften der
Abs. 1 und 2 auch dann als erfiillt, wenn die Wohnungen nur
an Mitglieder iiberlassen werden, sofern Gewihr dafiir be-
steht, dass fortlaufend Mitglieder eintreten konnen und der
Erwerb der Mitgliedschaft nicht Beschrinkungen unterliegt,
die nach Abs. 1 und 2 hinsichtlich der Ueberlassung von
Wohnungen ausgeschlossen sind.

5. Gegenstand. Das Wohnungsunternehmen darf sich
satzungsgemiss und tatsichlich nur mit dem Bau und der
Betreuung von Kleinwohnungen befassen (gemeinniitziger

Zweck).

Die Gemeinniitzigkeit des Wohnungsunternehmens wird
nicht dadurch ausgeschlossen, dass es die Wohnungen ver-
waltet, die von ihm verschafft oder ihm von einer Gemeinde
oder einem Gemeindeverband zur Verwaltung iibertragen
sind.

Welche Geschifte unter den gemeinniitzigen Zweck im
Sinne des Abs. 1 und unter die Verwaltung im Sinne des
Abs. 2 fallen, welche Geschiifte ausserdem von den Woh-
nungsunternehmen betrieben werden diirfen und welche
Wohnungén als Kleinwohnungen zu gelten haben, wird in
den Ausfithrungsbestimmungen geregelt.

6. Ueberlassung der Wohnungen Das Woh-
nungsunternehmen darf Wohnungen nur zu angemessenen
Preisen iiberlassen.

‘Wie der angemessene Preis zu ermitteln und nachzuprii-
fen ist, kann in den Ausfiihrungsbestimmungen . geregelt
werden.

7. Verkauf der Wohngebédude. Werden Woh-
nungsbauten verdussert, so sind Sicherungen dafiir zu be-
stellen, dass bei einer Weiterverdusserung durch den ersten
und jeden spiteren Erwerber eine Preiserhohung ausge-
schlossen wird, die nicht durch Aufwendungen des letzten
Inhabers auf das Grundstiick gerechtfertigt wird.

Das Nihere wird in den Ausfiihrungsbestimmungen ge-
regelt.

8. Vermogensrechtliche Behandlung der
Mitglieder. Ist das Wohnungsunternehmen eine Per-
sonenvereinigung, so diirfen satzungsgemiss und tatsdchlich

a. bei der Verteilung des Reingewinnes jedem Mitgliede
hochstens jdhrlich fiinf v. H. seiner eingezahlten Kapitalein-
lage zufliessen und den Mitgliedern sonstige Vermogensvor-
teile nicht zugewendet werden, die nicht als angemessene
Gegenleistung fiir eine besondere geldwerte Leistung der
Mitglieder anzusehen anzusehen sind;

b. die Mitglieder im Falle ihres Ausscheidens oder bei
Auflésung der Personenvereinigung nicht mehr als die einge-
zahlten Einlagen zuriickerhalten. Bei der Auflosung muss das
Vermogen, soweit es nicht an die Mitglieder auf ihre Ein-
zahlungen zuriickzuzahlen ist, fiir gemeinniitzige Zwecke ver-
wendet werden,

9. Anwendung auf alte Personenvereini-
gungen. Ist das Kapital einer Personenvereinigung auf
einen Goldmarkbetrag umgestellt worden, der den Goldwert
der eingezahlten Kapitaleinlagen nicht iibersteigt, so tritt fiir
die Anwendung des § 8 an die Stelle der eingezahlten Kapi-
taleinlagen der Nennwert der Anteile der Mitglieder an dem
umgestellten Goldmarkkapital der Personenvereinigung.

Uebersteigt das umgestellte Goldmarkkapital den Gold-
wert der eingezahlten Kapitaleinlagen, so gilt § 8 nur dann
als erfiillt, wenn jihrlich nicht mehr als fiinf v. H. des Gold-
werts, den die eingezahlten Kapitaleinlagen hatten, als Ge-
winn verteilt werden und wenn die Mitglieder im Falle ihres
Ausscheidens oder bei der Auflésung der Personenvereini-
gung nicht mehr als den Goldwert des eingezahlten Betrages
zuriickerhalten.

10. Vermogensrechtliche Behandlung der
Zweckvermogen. Ist das Wohnungsunternehmen nicht
eine Personenvereinigung, so muss sichergestellt sein, dass
sein Vermogen bei dem Erloschen oder der Auflésung 7u °
gemeinniitzigen Zwecken verwendet wird.

1. Wirtschaftlichkeit des Geschdaftsbe-
triebs. Die Kosten der Verwaltung und Geschiftsfithrang
miissen sich satzungsgemiss und tatsichlich in angemessenen
Grenzen halten. Insbesondere darf das Unternehmen seinen
Organen oder Dritten nicht Vergiinstigungen oder Entschi-
digungen zuwenden, die iiber die in offentlichen Betrieben
iiblichen Betrige hinausgehen.

12. Es diirfen nicht Tatsachen vorliegen, welche die An-
nahme rechtfertigen, dass ein dem satzungsméssigen Zwecke
oder den guten Sitten entsprechender Geschiftsbetrieb nicht
stattfindet oder nicht stattfinden wird. Insbesondere Jdarf
die Vertretung des Wohnungsunternehmens im Rechtsverkehr
nicht Personen iibertragen werden, bei denen Tatsachen vor-
liegen, die Zweifel an ihrer geschiiftlichen Zuverlidssigkeit
rechtfertigen.

13. Das Wohnungsunternehmen muss einem Bediirfnis
entsprechen.

14. Ein Wohnungsunternehmen hat nur dann einen An-
spruch darauf, dass es als gemeinniitzig anerkannt wird,
wenn bei ihm die Voraussetzungen der §§ 2 bis 13 dieses Ge-
setzes vorliegen.

B. In eingehenden Bestimmungen wird das Verfahren
der Anerkennung geregelt:

Die Anerkennung, Versagung oder Entziehung der An-
erkennung wird von der obersten Landesbehérde oder einer
von ihr bestimmten Behorde ausgesprochen.
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Die Anerkennung durch die zustindige Behorde wirkt
fiir das ganze Reichsgebiet.

Die Anerkennung kann entzogen werden, wenn

a. das Wohnungsunternehmen den gesetzlichen Vor-
schriften entspricht,

b. der tatsiichliche Betrieb des Wohnungsunternehmens
den gesetzlichen Vorschriften oder der Satzung zuwiderlduft,

c. das Wohnungsunternehmen sich der laufenden Auf-
sicht entzieht.

Ueber die laufende Aufsicht wird bestimmt:

Jedes als gemeinniitzig anerkannte Wohnungsunternch-
men muss einem Verbande von Wohnungsunternehmen ange-
horen, dem gemiss § 54 des Genossenschaftsgesetzes vom
20. Mai 1898 das Recht zur Bestellung eines Revisors
verliehen ist. Soweit die oberste Landesbehdrde Ausnahmen
zuldsst, muss das Wohnungsunternehmen sich Priifungen
nach nidherer Bestimmung der Behorde unterwerfen.

Die Priifungen sollen alljdhrlich, miissen aber mindestens
alle zwei Jahre stattfinden.

Die Priifungsberichte sind von dem Wohnungsunterneh-
men auf Verlangen der Behorde binnen zwei Monaten nach
Abschluss der Priifung vorzulegen.

Die Behorde ist jederzeit berechtigt, alle Unterlagen
und Auskiinfte einzuholen, die sie fiir erforderlich erachtet,
und Einblick in alle Geschéftsvorginge und den Betrieb des
Unternehmens zu nehmen, nétigenfalls auch von sich aus
eine ausserordentliche Priifung durch eine von ihr zu Dbe-
stimmende Stelle auf Kosten des Unternehmens vornehmen
zu lassen.

C. Unter dem besonderen Titel «<Schutzvorschrift»

wird sodann folgendes bestimmt:

Ein Wohnungsunternehmen, das nicht auf Grund dizses
Gesetzes als gemeinniitzig anerkannt ist, darf sich 6ffentlich
oder im Rechtsverkehr nicht als gemeinniitzig bezeichnen.

Die Firma eines Wohnungsunternehmens, das nicht auf
Grund dieses Gesetzes anerkannt oder dem \nmken‘mmg
entzogen worden ist, darf nicht die Bezeichnung als gemein-
niitzig ‘enthalten. Bestimmungen des Gesellschaftsvertrigs

oder der Satzung iiber die Firmd eines Wohnungsunter-
nechmens, die der Vorschrift des Satzes 1 zuwider die Be-
zeichnung als gemeinniitzig enthalten, sind nichtig; wird die
Anerkennung entzogen, so tritt die Nichtigkeit mit dem Zeit-

- Vergiinstigungen,

punkt ein, in dem die Entscheidung iiber die Entziehung

rechtskriftig wird.

Wer dem Verbote des Abs. 1 vorsiitzlich zuwiderhand :lt.
wird, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine hohere
Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bestraft., Die Strafverfol-
gung tritt nur auf Antrag der zustindigen Behorde ein.

Neben der Strafe kann angeordnet werden, dass die Ver-
urteilung auf Kosten des Schuldigen 6ffentlich bekanntzu-
machen ist. Auf Antrag des freigesprochenen Angeklazten
kann das Gericht anordnen, dass der Freispruch offentlich
bekanntzumachen ist; die Staatskasse trdgt in diesem Falle
die Kosten, soweit sie nicht dem Anzeigenden auferlegt wor-
den sind (§ 469 der Strafprozessordnung).

Zum Schluss wird noch angefiihrt: Diejenigen Unter-
nehmen, an denen Reich oder Lidnder massgebend beteiligt
sind und die von der obersten Landesbehérde mit Zustim-
mung der obersten Reichsbehorde als Organe der staatlichen
Wohnungspolitik fiir den Umfang des Reiches, eines Landes
oder grosserer Wirtschaftsbezirke anerkannt worden sind.
gelten ohne weiteres als gemeinniitzig im Sinne dieses Ge-
setzes, solange sie den bezeichneten Voraussetzungen ent-
sprechen.

Sofern der Reichsminister der Finanzen oder die von ihmn
bestimmte Behorde diese Voraussetzungen nicht oder nicht
mehr als erfiillt erachtet, findet eine Nachpriifung statt.

Befreiungen von Steuern und Gebiithren und sonstigen
die den Gemeinden, Gemeindeverbédnden
und #dhnlichen Korperschaften des offentlichen Rechtes in
Angelegenheiten des Wohnungsbaues nach dem Landesrechte
gewidhrt werden konnen, stehen diesen kiinftig nur ‘inso-
weit zu, als sie den im Gesetz angegebenen Zweck verfolgen.

Dieser Gesetzentwurf hat
kraft erlangt. Er war

inzwischene bereits Gesetzes-
Bestandteil der Notverordnung des
Reichspridsidenten vom 1. Dezember 1930 und ist folglich,
ohne die parlamentarische Beratung durch den Reichstag
passieren zu miissen, schon auf 2. Januar 1931 in Kraft ge-
treten. Vielleicht war dieser aussergewohnliche Weg die
einzige Moglichkeit, zu einem solchen Gesetze zu kommen;
denn die Ansichten iiber dasselbe waren sehr geteilt. Seit
Jahren war dieses Gesetz in Bearbeitung, besonders befiir-
wortet und gefordert von den gemeinniitzigen Bauvereini-
gungen und ihren Organen. Diese scheinen denn auch im
allgemeinen iiber den raschen Gang der Ereignisse befriedigt
zu sein.»

Die Arbeiten der Reichsforschungsgeselischatt

Das Ziel der Arbeit der Rfg ist das Auffinden von Még-
lichkeiten zur Verbilligung des Bauens, d. h. wir wollen ver-

suchen, alles das, was unwirtschaftlich beim Bauen ist,
auszumerzen, wobei wir darin einig sind, dass das Bauen
nicht erst mit dem ersten Spatenstich beginnt und schon

mit der schliisselfertigen Uebergabe des Bauwerks endet,
sondern bereits dann beginnt, wenn sich das Baubediirfnis
zu regen und der Bau sich vorzubereiten beginnt und erst
dann aufhort, wenn das Bauwerk seiner Bestimmung uicht
mehr gerecht werden kann, das heisst also, wenn das Bau-
werk ausgedient hat. Wir sind uns auch dariiber einig, dass
wir unter Wirtschaftlichkeit eine Relation von Qualitit
einerseits und Kostenaufwand andererseits verstehen wollen.

Iim Mittelpunkt der Aufgabe steht die einzelne Wohnung,
und zwar die am meisten gesuchte. die Klein- und Mittel-
wohnung, die Wohnung der Familie mit Kindern beiderlei
Geschlechts, also die vier- bis sechsbettige Wohnung.

Fiir eine derartige Wohnung ist zuerst einmal eine Qua-
lititsnorm aufzustellen.

Alle Ausfiithrungsvorschlige fiir derartige Wohnungen
sind dann daraufhin zu priifen, ob und wie weit sie die in
der Norm festgelegte Qualitdt erreichen bezw. iibertreffen.

Der Vorschlag ist schliesslich als der beste zu erklédren,
der der Qualitdtsnorm mit dem geringsten Aufwand an Mit-
teln am nachsten kommt.

Hierzu miissen erst einmal die Anforderungen klarge-
stellt werden, die an eine derartige Wohnung iiberhaupt zn
stellen sind. Anforderungen, die sich aus der Benutzung
der in Frage kommenden Rdume als Wohnung ergeben. Also
Anforderungen an die Anzahl der Rdume, ihre Grosse, ihre
Lage zueinander, Anforderungen an ihre Ausstattung und
Installation, Anforderungen an ihre Beliiftung und Belich-
tung, Anforderungen, die sich aus dem Wohnbetrieb, also
aus der Bewil‘tschdftung der Wohnung, die doch auch ra-
tionell sein soll, ergeben. Anforderungen, die sich auf  die
Lebensdauer des Hauses, in dem die Wohnung ll]ltelg(,bld"ht
ist, und auf seine stédndige Unterhaltung beziehen.

Schon die Klarstellung aller Funktionen, die die Woh-
nung zu erfiillen hat, ist eine recht schwierige Arbeit. Zwar
ist eine unendliche Menge von Vorarbeit geleistet. Alexander
Klein, Hisler-Celle u. a. haben schon sehr dankbare Anre-
gungen fiir Auswertungsmasstibe von Wohnungen gegeben,
von der Stabilisierung einer Qualititsnorm ist man aber noch
sehr weit entfernt.

Es miissen allerdings auch gewisse primire Fragen. ge-
klart werden, die vorldufig noch recht unterschiedlich beant-
wortet werden. )

Wenn das Bett oder auch die Person die grundlegende
Einheit der Wohnung ist, so ist nach der Anzahl der unter-
zubringenden Personen nicht nur die .Anzahl der Betten.



	Gesetz über die Gemeinnützigkeit von Wohnungsunternehmen

